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Der G-BA strebt eine sprachliche Gleichberechtigung der Geschlechter an. Die Ver-
wendung von geschlechtlichen Paarformen wirde aber Verstandlichkeit und Klarheit
der Richtlinien erheblich einschranken. Die in diesen Richtlinien verwendeten Perso-
nenbezeichnungen gelten deshalb auch jeweils in ihrer weiblichen Form.
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Diese Richtlinien regeln die Verordnung hauslicher Krankenpflege, deren Dauer und
deren Genehmigung durch die Krankenkassen sowie die Zusammenarbeit der Ver-
tragsarzte mit den die hausliche Krankenpflege durchfihrenden ambulanten Pflege-
diensten und den Krankenh&usern.

I. Grundlagen

1. Die Verordnung hauslicher Krankenpflege durch Vertragsarzte erfolgt bei medizi-
nischer Notwendigkeit. Dabei sind der Eigenverantwortungsbereich des.Versi-
cherten (siehe Nr. 4) sowie die besonderen Belange kranker Kinder «nd" wirt-
schaftliche Versorgungsalternativen zu bertcksichtigen. So kann z\B=die Ver-
ordnung eines teuren Arznei-, Verband- oder Hilfsmittels wirtschaftlieh sein, wenn
der finanzielle Aufwand fir diese Malinahmen bei gleicher Wirksainkeit geringer
ist als der fur die sonst notwendigen Mal3hahmen der hauslichen.Krankenpflege.

2. Hausliche Krankenpflege wird im Haushalt des Versicheften oder seiner Familie
erbracht. Anspruch auf hausliche Krankenpflege besteht auch an sonstigen ge-
eigneten Orten, an denen sich der Versicherte regelmanig wiederkehrend aufhalt
und an denen

- die verordnete MalRnahme zuverlassig duschgefuhrt werden kann und

- fur die Erbringung der einzelnen Mal3Bnahmen geeignete rdumliche Verhalt-
nisse vorliegen (z. B. im Hinblick @uf hygienische Voraussetzungen, Wahrung
der Intimsphéare, Beleuchtung)

wenn die Leistung aus medizinisch-pflegerischen Grinden wéahrend des Aufent-
haltes an diesem Ort notwendig ist. Orte im Sinne des Satz 2 kénnen insbeson-
dere Schulen, Kindergatten, betreute Wohnformen oder Arbeitsstatten sein.

3. Die hausliche Krankenpflege umfasst

a. MaRnahmemder arztlichen Behandlung, die dazu dienen, Krankheiten zu hei-
len, ihte ‘Werschlimmerung zu verhiten oder Krankheitsbeschwerden zu lin-
dern und die Ublicherweise an Pflegefachkrafte/Pflegekrafte delegiert werden
konnen (Behandlungspflege),

b. &rundverrichtungen des taglichen Lebens (Grundpflege) und

c. MalRnahmen, die zur Aufrechterhaltung der grundlegenden Anforderungen ei-
ner eigenstandigen Haushaltsfiihrung allgemein notwendig sind (hauswirt-
schaftliche Versorgung).

4. Die in der vertragsarztlichen Versorgung verordnungsfahigen MalRnahmen der
hauslichen Krankenpflege sind grundsatzlich dem dieser Richtlinie angeflgten
Leistungsverzeichnis (Anlage) zu entnehmen. Dort nicht aufgefiihrte Ma3nahmen
sind grundsatzlich nicht als hausliche Krankenpflege verordnungs- und genehmi-
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gungsfahig. Nicht im Leistungsverzeichnis aufgefuhrte MaRnahmen der hausli-
chen Krankenpflege im Sinne von § 37 SGB V sind in medizinisch zu begrin-
denden Ausnahmeféllen verordnungs- und genehmigungsfahig, wenn sie Be-
standteil des arztlichen Behandlungsplans sind, im Einzelfall erforderlich und
wirtschaftlich sind und von geeigneten Pflegekréaften erbracht werden sollen.
Mallnahmen der arztlichen Diagnostik und Therapie sind nicht als hausliche
Krankenpflege verordnungsfahig und durfen nicht von der Krankenkasse ge-
nehmigt werden.*

Der Versicherte hat nur dann einen Anspruch auf hausliche Krankenpflege, wenn
und soweit er die erforderliche(n) Verrichtung(en) nicht selbst durchfiihrensgder
eine im Haushalt lebende Person den Versicherten in dem erforderlichent Umfang
nicht pflegen und versorgen kann.

Fur die Zeit des Aufenthalts in Einrichtungen, in denen nach den*gesetzlichen
Bestimmungen Anspruch auf die Erbringung von Behandlungspflege durch die
Einrichtungen besteht (z. B. Krankenhausern, Rehabilitationsginrichtungen, Hos-
pizen, Pflegeheimen), kann hausliche Krankenpflege nicht'verordnet werden. Ob
ein solcher Anspruch besteht, ist im Einzelfall durchydienKrankenkassen zu pri-
fen.

Abweichend davon kann hausliche Krankenpflege in Werkstatten fur behinderte
Menschen verordnet werden, wenn die Intensitat oder Haufigkeit der in der
Werkstatt zu erbringenden Pflege so hochist, dass nur durch den Einsatz einer
Pflegefachkraft Krankenhausbehandlungsbedurftigkeit vermieden oder das Ziel
der arztlichen Behandlung gesichert werden kann und die Werkstatt fur behinder-
te Menschen nicht auf Grund dg§~8 10 der Werkstattenverordnung verpflichtet
ist, die Leistung selbst zu erhringen.

Eine Verordnung von Behandlungspflege ist auch fur Versicherte in Pflegehei-
men zulassig, die auf Pauer, voraussichtlich fir mindestens 6 Monate, einen be-
sonders hohen Bedar{an medizinischer Behandlungspflege haben (§ 37 Abs. 2
S. 3 SGB V). Dies\ist der Fall, wenn die standige Anwesenheit einer geeigneten
Pflegefachkraft-zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein ver-
gleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist, insbesondere
well

- behandlungspflegerische MalRnahmen in ihrer Intensitat oder Haufigkeit un-
vorhersehbar am Tag und in der Nacht erfolgen miussen oder

/ die Bedienung und Uberwachung eines Beatmungsgerates im Sinne der Nr. 8
der Anlage am Tag und in der Nacht erforderlich ist.

1

Wenn der behandelnde Vertragsarzt z. B. eine i. v. Injektion an Pflegefachkréfte / Pflegekrafte de-
legiert, tragt er die Verantwortung fiir die Durchfiihrung und die Vergtitung.
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Il. Ziele der hauslichen Krankenpflege

7. Die Verordnung hauslicher Krankenpflege ist nur zulassig, wenn der Versicherte
wegen einer Krankheit der arztlichen Behandlung bedarf und die h&usliche Kran-
kenpflege Bestandteil des arztlichen Behandlungsplans ist. Hausliche Kranken-
pflege ist dann eine Unterstitzung der arztlichen Behandlung mit dem Ziel,

- dem Versicherten das Verbleiben oder die moglichst friihzeitige Ruckkehr in
seinen hauslichen Bereich zu erlauben (Krankenhausvermeidungspflege).oder

- ambulante arztliche Behandlung zu ermdglichen und deren ErgebnisCzu si-
chern (Sicherungspflege).

8. Hausliche Krankenpflege als Krankenhausvermeidungspflege kann verordnet
werden, wenn

- Krankenhausbehandlung geboten aber nicht ausfihrparist. Dies ist z. B. der
Fall, wenn ein Versicherter die Zustimmung zur Krankenhauseinweisung aus
nachvollziehbaren Griinden verweigert.

- dadurch Krankenhausbehandlung vermiedenswird. Dies ist gegeben, wenn
durch die Ergdnzung der ambulanten arztlichen Behandlung mit Ma3nahmen
der hauslichen Krankenpflege die ansonsten erforderliche Krankenhausbe-
handlung ersetzt werden kann.

- dadurch Krankenhausbehandlung‘verkirzt wird (vgl. Nr. 31).

Die Krankenhausvermeidungspflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Be-
handlungs- und Grundpflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung.

9. Hausliche Krankenpflege als Sicherungspflege kann verordnet werden, wenn die
ambulante vertragsarztliche Versorgung nur mit Unterstiitzung durch Mal3nah-
men der hauslichen Krankenpflege durchgefiihrt werden kann. In diesen Féllen
ist hauslicheKrankenpflege nur als Behandlungspflege verordnungsfahig.

Verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemalinahmen kénnen als Be-
handlungspflege im Rahmen der Sicherungspflege auch dann verordnet werden,
wepn/dieser Hilfebedarf bei der Feststellung der Pflegebedurftigkeit in der Pfle-
geversicherung bereits bertcksichtigt worden ist.

Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung kénnen im Rahmen der Siche-
rungspflege nicht eigenstandig verordnet werden, sondern nur im Zusammen-
hang mit erforderlicher Behandlungspflege; Voraussetzung ist ferner, dass die
Satzung der Krankenkasse die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung
vorsieht und der Versicherte keine Leistungen der Pflegeversicherung bezieht.
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10. Verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemal3hahmen sind insbeson-

11.

12.

dere:

- Einreiben mit Dermatika oder oro/tracheale Sekretabsaugung bei der Verrich-
tung des Waschens/Duschens/Badens,

- Verabreichung eines Kilistiers, eines Einlaufs oder Einmalkatheterisierung bei
der Verrichtung der Darm- und Blasenentleerung,

- Oroltracheale Sekretabsaugung oder Wechseln einer Sprechkantile gegen
eine Dauerkanule bei Tracheostoma bei der Verrichtung der Aufnahme der
Nahrung,

- Malinahmen zur Sekretelimination bei Mukoviszidose oder Erkrankungén mit
vergleichbarem Hilfebedarf bei der Verrichtung des Aufstehens/Zu-Bett-
Gehens,

- Anziehen sowie Ausziehen von Kompressionsstrimpfen ab Kompressions-
klasse 2 bei der Verrichtung des An- und Auskleidens.

Verordnung der hauslichen Krankenpflege

Voraussetzung fur die Verordnung hauslicher Krankenpflege ist, dass sich der
Vertragsarzt von dem Zustand des Kranken und der Notwendigkeit hauslicher
Krankenpflege personlich Uberzeugt hat oderndass ihm beides aus der laufenden
Behandlung bekannt ist. Krankenhausarzte-kénnen hausliche Krankenpflege im
Rahmen der Entlassung aus dem Krankenhaus nach Mafligabe der Nummer 31
verordnen.

Bei psychisch Kranken ist \Joraussetzung fir die Verordnung von MalRnahmen
der Nr. 27a des Verzeichnisses verordnungsfahiger Malinahmen, dass der Ver-
sicherte Uber eine ausreichende Behandlungsfahigkeit verfigt, um im Pflegepro-
zess die in Nr. 27a des-Merzeichnisses verordnungsfahiger Malinahmen genann-
ten Fahigkeitsstorungen positiv beeinflussen zu kénnen, und zu erwarten ist,
dass das mit dernBehandlung verfolgte Therapieziel von dem Versicherten mani-
fest umgesetztaverden kann.

Konnendiese Voraussetzungen bei erstmaliger Verordnung von Malinahmen
nach Nr."27a des Verzeichnisses verordnungsfahiger MaRnahmen nicht einge-
schatzt werden, ist zunachst eine Erstverordnung tber einen Zeitraum von bis zu
14-Tagen zur Erarbeitung der Pflegeakzeptanz und zum Beziehungsaufbau még-
lich? Dabei kann auch die Anleitung der Angehdérigen des Patienten im Umgang
mit dessen Erkrankung Gegenstand der Leistung sein. Zeichnet sich in diesem
Zeitraum ab, dass Pflegeakzeptanz und Beziehungsaufbau nicht erreicht werden
koénnen, ist eine Folgeverordnung nicht mdglich.

Die arztliche Verordnung erfolgt auf dem vereinbarten Vordruck (Muster 12).
MalRnahmen nach Nr. 27a des Ver-

ichnisses verordnunasfihiaer K!arstellung zu Nr. 12, erster Se_ltz: .
Z€Ic : g 9 Die Nutzung von Muster 12 bezieht sich
MafRnahmen sind durch den Ver- ausschlieRlich auf die hausliche Kranken-

tragsarzt des Fachgebietes zu pflege. Fur die psychiatrische Kranken-
pflege folgt eine gesonderte Regelung.
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13.

verordnen (Arzte fur Nervenheilkunde, Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapeu-
tische Medizin, Arzte mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie). Die Verordnung
durch den Hausarzt erfordert eine vorherige Diagnosesicherung durch einen Arzt
der in Satz 2 genannten Fachgebiete.

Der Arzt hat auf dem Verordnungsvordruck insbesondere

- die verordnungsrelevante(n) Diagnose(n) als medizinische Begriindung fur die
hausliche Krankenpflege,

- die zu erbringenden Leistungen sowie
- deren Beginn, Haufigkeit und Dauer
anzugeben.

Bestandteil der Verordnung von MalRBnahmen nach Nr. 27a@»des Verzeichnisses
verordnungsfahiger MaRnahmen ist der vom Arzt erstellte ‘Behandlungsplan, der
die Indikation, die Fahigkeitsstorungen, die Zielsetzupg der Behandlung und die
Behandlungsschritte (Behandlungsfrequenzen und-datfer) umfasst.

Malnahmen der psychiatrischen Krankenpflegessind nur verordnungsfahig bei
den unter Nr. 27a des Verzeichnisses vergrdnungsfahiger Mal3nahmen benann-
ten Diagnosen und Fahigkeitsstorungen.

Malnahmen der psychiatrischen Krankenpflege i. S. der Nr. 27a des Verzeich-
nisses verordnungsfahiger Mal3pahmen und die Leistungen der Soziotherapie
kénnen — sofern die jeweiligen-individuellen Verordnungsvoraussetzungen erfullt
sind — fur nacheinander folgende ZeitrAume verordnet werden.

Fur denselben Zeitraum ist die Verordnung von Malinahmen der psychiatrischen
Krankenpflege (s. NiN27a des Verzeichnisses verordnungsfahiger Malinahmen)
neben inhaltlich gleiehen Leistungen der Soziotherapie ausgeschlossen.

Fur denselben Zeitraum ist die Verordnung von Maflinahmen der psychiatrischen
Krankenpflege (s. Nr. 27a des Verzeichnisses verordnungsfahiger Malinahmen)
neben Leistungen der Soziotherapie mdglich, wenn sich diese Leistungen auf-
grundiihrer jeweils spezifischen Zielsetzung ergénzen (vgl. Nr. 1 und 2 der Sozio-
therapie-Richtlinien des Bundesausschusses der Arzte und Krankenkassen in
der'Fassung vom 23. August 2001, BAnz. S. 23735, in Kraft getreten am 1. Ja-
nuar 2002).

Sowohl im Behandlungsplan der psychiatrischen Krankenpflege als auch im so-
ziotherapeutischen Betreuungsplan sind die Notwendigkeit, die Dauer sowie die
Abgrenzung der Leistungen zueinander darzulegen. Die Verordnung inhaltsglei-
cher Leistungen ist nicht zul&ssig.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kann eine im Haushalt des Versicherten lebende Person die erforderliche(n)
MalRnahme(n) durchfiihren und ist dies dem Vertragsarzt bekannt, hat die Ver-
ordnung zu unterbleiben. Sofern die im Haushalt des Patienten lebende Person
Teilbereiche der hauslichen Krankenpflege durchfiihren kann, hat die Verord-
nung fur diese Teilbereiche zu unterbleiben.

Kann eine im Haushalt des Versicherten lebende Person nach Einschatzung des
Arztes die erforderliche(n) Maflinahme(n) oder Teilbereiche nicht Gbernehmen,
hat er dies auf der Verordnung entsprechend anzugeben.

Kann der Vertragsarzt nicht eindeutig beurteilen, ob eine im Haushalt,destVersi-
cherten lebende Person die erforderliche(n) MalRnahme(n) oder Teilbereiche
erbringen kann, hat er dies auf der Verordnung entsprechend anzugeben.

Anderungen und Erganzungen der Verordnung bedirfen der\erneuten Unter-
schrift des Arztes mit Stempel und Datumsangabe.

Ruckwirkende Verordnungen sind grundsatzlich nicht zuldssig; Ausnahmefélle
sind besonders zu begrinden.

Sind einzelne MalRnahmen der hauslichen Ki{ankenpflege ganz oder teilweise
nicht mehr notwendig, teilt der Vertragsarzt'dies unverziglich der Krankenkasse
mit.

Halt der Krankenhausarzt Mal3nahmen der hauslichen Krankenpflege nach der
Krankenhausentlassung fir erfordeslich und teilt dies dem Vertragsarzt mit, soll
der Vertragsarzt dies bei der Vesordnung bertcksichtigen.

Dauer der Verordnung,hauslicher Krankenpflege

Der Vertragsarzt\hat sich tber den Erfolg der verordneten Malinahmen zu ver-
gewissern. Umrdies sicherzustellen, soll insbesondere die Erstverordnung einen
Zeitraum bis(zy*14 Tagen nicht Gberschreiten.

Ist aus_dem Zustand des Versicherten erkennbar, dass der zunéchst verordnete
Zeitradm nicht ausreicht, kann die Folgeverordnung auch fir eine langere Dauer
ausgestellt werden, wenn der Vertragsarzt in der Folgeverordnung die Notwen-
digkeit begriindet. Die Folgeverordnung hat der Vertragsarzt in den letzten drei
Werktagen vor Ablauf des verordneten Zeitraums auszustellen.

Ein Anspruch des Versicherten auf Krankenhausvermeidungspflege besteht bis
zu vier Wochen. In begriindeten Ausnahmefallen kann der Vertragsarzt Kran-
kenhausvermeidungspflege tber diesen Zeitraum hinaus verordnen. Dies bedarf
der Bewilligung durch die Krankenkasse nach Feststellung durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung, dass die langere Dauer der hauslichen
Krankenpflege zur Vermeidung von Krankenhausbehandlung erforderlich ist.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

VI.

27.

28.

29.

Genehmigung von hauslicher Krankenpflege

Die vom Versicherten durch Vorlage der vertragsarztlichen Verordnung (Muster
12) beantragten Leistungen bedurfen der Genehmigung durch die Krankenkas-
se.

Die Krankenkassen kénnen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der
Prufung der verordneten MalRnahmen der hauslichen Krankenpflege den Medizi-
nischen Dienst der Krankenversicherung beauftragen. Werden verordnete, Mal3-
nahmen nicht oder nicht in vollem Umfang genehmigt, hat die Krankenkasse, den
Vertragsarzt Uber die Griinde zu informieren.

Mallnahmen der hauslichen Krankenpflege (Behandlungspflege~Grundpflege,
hauswirtschaftliche Versorgung) diurfen von den Krankenkassen“ur genehmigt
werden, soweit sie weder vom Versicherten selbst noch ven\einer in seinem
Haushalt lebenden Person durchgefihrt werden kénnen.

Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung im Rahmen
der Sicherungspflege kdonnen von der KrankenkaSsg nur genehmigt werden,
wenn die Satzung der Krankenkasse dies vorsieht,

Bezieht der Versicherte Leistungen der Pilegeversicherung, darf die Kranken-
kasse die Kosten fir die Grundpflege undhdie hauswirtschaftliche Versorgung als
Sicherungspflege nicht tbernehmen.

Die Krankenkasse Ubernimmt bisizur Entscheidung Uber die Genehmigung die
Kosten fur die vom Vertragsarztserordneten und vom Pflegedienst erbrachten
Leistungen entsprechend-.der~vereinbarten Vergitung nach 8132 a Abs. 2
SGB V, wenn die Verordnung spatestens an dem dritten der Ausstellung folgen-
den Arbeitstag der Krankenkasse vorgelegt wird. Das Néhere regeln die Partner
der Rahmenempfehluggen nach § 132 a Abs. 1 SGB V.

Zusammenarbeit mit Pflegediensten/Krankenhausern

Zur Sichexstellung der Leistungserbringung im Rahmen der hauslichen Kranken-
pflegeswirkt der Vertragsarzt mit dem Pflegedienst und der Krankenkasse des
VesSicherten eng zusammen. Die Koordination der Zusammenarbeit liegt beim
behandelnden Vertragsarzt.

Uber Veranderungen in der hauslichen Pflegesituation aufgrund der hauslichen
Krankenpflege berichtet der Pflegedienst dem behandelnden Vertragsarzt. Die-
ser entscheidet uber die erforderlichen Maflinahmen, die sich daraus ergeben.

Der Vertragsarzt informiert den Pflegedienst tber neue pflegerelevante Befunde.
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30.

31.

VII.

32.

VIII.

Der Vertragsarzt soll bei Gelegenheit des Hausbesuches die Pflegedokumentati-
on einsehen, diese fir seine Entscheidungen auswerten und seine Anordnungen
darin vermerken.

Halt ein Krankenhausarzt die Entlassung eines Patienten fur mdglich und ist aus
seiner Sicht hausliche Krankenpflege erforderlich, kann er diese anstelle des
Vertragsarztes fur die Dauer bis zum Ablauf des dritten auf die Entlassung fol-
genden Werktages verordnen. In diesem Falle soll der Krankenhausarzt vor der
Entlassung aus dem Krankenhaus rechtzeitig den weiterbehandelnden Vertrags-
arzt informieren.

Information der Vertragsarzte

Die Landesverbédnde der Krankenkassen und die Verbande der Ersatzkassen
informieren die Kassenarztlichen Vereinigungen tber den Inhalirder Satzungsbe-
stimmungen der Krankenkassen zur hauslichen Krankenpflege soweit sie
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung im Rahmen der Sicherungs-
pflege tbernehmen.

Inkrafttreten

33. Diese Richtlinien treten am Tage nach denBekanntmachung im Bundesanzeiger

in Kraft.

Ko6ln, den 16. Februar 2000

Bundesausschul der Arzte und Krankenkassen

Der Vorsitzende

Jung
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Verzeichnis
verordnungsfahiger Malinahmen

der hauslichen Krankenpflege

Anlage

der Richtlinie nach
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V und Abs. 7 SGB V

11



Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Vorbemerkungen

MaflRnahmen der héauslichen Krankenpflege (Behandlungspflege, Grundpflege,
hauswirtschaftliche Versorgung) kénnen von der Krankenkasse nur genehmigt wer-
den, soweit sie weder vom Patienten selbst noch von in seinem Haushalt lebenden
Personen durchgefuhrt werden kdnnen (vgl. Nr. 4 der Richtlinien).

Alle Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung des folgenden
Verzeichnisses sind ausschlief3lich im Rahmen der Krankenhausvermeidungspflege
nach § 37 Abs. 1 SGB V oder als Satzungsleistung zur Sicherung desZiels der arzt-
lichen Behandlung nach § 37 Abs. 2 SGB V verordnungsfahig.

Im folgenden Verzeichnis werden bei den verordnungsfahigepyMalinahmen soweit
moglich Aussagen zur Dauer der Verordnung und zur Haufigkeit der Verrichtungen
angegeben. Dies sind Empfehlungen fir den Regelfall,,wyon denen in begriindeten
Fallen abgewichen werden kann. Abweichungen kdnnéen‘insbesondere in Betracht
kommen auf Grund von Art und Schwere des Krankheitsbildes, der individuellen Fa-
higkeiten und Aufnahmemadglichkeiten des Umfeldes: Insbesondere bei der Pflege
von Kindern kann es erforderlich sein, die Mal3nahmen schrittweise zu vermitteln und
haufiger zu wiederholen.

Die Zuordnung der Leistungen zur Behandlungspflege, zur Grundpflege oder zur
hauswirtschaftlichen Versorgung stimmtmit den Rahmenempfehlungen tber die ein-
heitliche Versorgung mit hausliches \Krankenpflege der Spitzenverbande der Kran-
kenkassen und der fur die Wahrehmung der Interessen von Pflegediensten malf3-
geblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene (§ 132 a Abs. 1 SGB V) Uberein.

Die Leistungen sind unabhangig davon verordnungsfahig, ob es sich um somatische,
psychische oder psychesomatische Krankheiten handelt. Bei der Verordnung sind
wegen der Krankhgitsursache unterschiedliche Verordnungsdauern zu bedenken.
Sofern sich zukénitig weiterer Versorgungsbedarf ergibt, wird das Leistungsver-
zeichnis fortgesehrieben.

12



Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung

Pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hilfen bei der Mobilitét sind Bestandteil der verordneten Leistungen in dem Umfang, wie sie zur Wirksamkeit der verordneten Leistungen
notwendig sind, auch wenn die Haufigkeit, in der sie nach Mafl3gabe defindividuellen Pflegesituation erbracht werden missen, von der Frequenz der verordneten Pflegeleis-
tungen abweichen. Die allgemeine Krankenbeobachtung ist Bestandteil(jeder einzelnen Leistung der hauslichen Krankenpflege und von daher nicht gesondert verordnungsfa-
hig.

Nr. Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Haufigkeit
der Mallhahme
1. Anleitung bei der Grundpflege in der Hauslichkeit Der Patient, sein Angehdriger oder eine andere Person
wird Anleitung bis zu 5 x
Beratung und Kontrolle des Patienten, Angehoriger oder anderer Personen in der Hauslich- verordnungsféhig
keit bei Unféhigkeit zur Durchfuhrung der Manahmen und vorhandenem Lernpotential (z. B. |- in der Durchfuhrung einer Ma3nahme angeleitet bzw.
bei den Grundverrichtungen des téaglichen Lebens, wie Lagern, Kérperpflege). unterstitzt und
- im Hinblick auf das Beherrschen einer MaRhahme
kontrolliert,

um die MalRnahme dauerhaft selbst durchfiihren oder
dauerhaft Hilfestellung bei der eigenstandigen Durchfiih-
rung der MaRnahme geben zu kdnnen.

2. Ausscheidungen heinhaltet:

Ausscheiddngen, Hilfe bei Urin, Stuhl, Schweil3, Sputum und auch Mageninhalt, z. B.: | siehe Stomabehandlung (Nr. 28)

» Verwendudng,von Inkontinenzprodukten (z. B. Vorlagen, Condomurinal) siehe Einlauf, Klistier, Digitale Enddarmausraumung (Nr.
» Reipigung, des Harnréhrenkatheters (Reinigung des Katheters und der Harnréhrenoff- 14)

nung{ggf. Abstopseln in zeitlich festgelegten Intervallen)
» \Wechsel des Katheterbeutels Das Abklemmen des Dauerkatheterschlauchs zur Steige-
» ~Reinigung und Versorgung des Urostoma rung der Blasenkapazitét ist Bestandteil der Leistung.
». ~_Reinigung und Versorgung des Anus-praeter

siehe Trachealkanule, Wechsel und Pflege der (Nr. 29)
siehe PEG, Versorgung bei (Nr. 27)

siehe Katheter, Versorgung eines suprapubischen (Nr.
22)

- Kontinenztraining, Toilettentraining (Aufsuchen der Toilette nach einem festen Zeit-
plan). Die Uhrzeiten sind in einem Erfassungsbogen zu dokumentieren.

» der Harnblase. Die Blasenentleerungszeiten sind im Abstand zur Einnahme von Flus-
sigkeit je nach Gewohnheit des Patienten einzupendeln, anfanglich mindestens zwei-
stindlich. Angestrebt wird eine viermalige Blasenentleerung pro Tag.

» des Enddarms. Die Darmentleerungszeiten sind je nach Gewohnheit des Patienten
einzupendeln.
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mal3nahme

gegebenenfalls einschliellich

pflegerische Prophylaxen (pflegerische Malinahmen zur Vorheugung von z. B. Kontrakturen,
Obstipation, Parotitis, Pneumonie, Soor, Thrombose, Hornhautatstrocknung, Intertrigo),
Dekubitusprophylaxe wenn Hautdefekt noch nicht besteht (2, B¥wirksame Druckentlastung,
Hautpflege, ausreichende Fliissigkeitszufuhr),

Lagern (Flachlagerung, Oberkérperhochlagerung, Bauehlagerung, Beintieflagerung, Bein-
hochlagerung oder Seitenlagerung (30, 90, 135 Grad),\ggf. unter Verwendung von Lage-
rungshilfsmitteln),

Mobilitat, Hilfe zur Verbesserung der (im Rahmen der aktivierenden Pflege z. B.: Aufstehen
aus liegender oder sitzender Position in Formoh Aufrichten bis zum Stand, Gehen und
Stehen, Treppensteigen, Transfer / UmsétZen, Hinsetzen und Hinlegen, Betten eines immo-
bilen Patienten, Lagern, Allgemeing, BEWegungsiibungen).

Ist aus medizinischer Sicht eine besondere Lagerungs-
form erforderlich, ist dies auf der Verordnung einer ande-
ren Leistung anzugeben.

Erndhrung beinhaltet:
- Nahrungs- und Flussigkeitszufuhr, Hilfe bei

- Sondennahrung,erabreichen von, Giber Magensonde, Katheter-Jejunostomie (z. B.
Witzel-Fistel),\petkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) mittels Spritze, Schwer-
kraft oder Rumpe; Uberpriifung der Lage der Sonde, Spiilen der Sonde nach Applikation,
gof. Reinigung des verwendeten Mehrfachsystems,

gegebengenfalls einschliellich

pflegerische Prophylaxen (pflegerische MalRnahmen zur Vorbeugung von Kontraktur, Obsti-
patiob/ Parotitis, Pneumonie, Soor, Thrombose, Hornhautaustrocknung, Intertrigo),
Dekuabitusprophylaxe wenn Hautdefekt noch nicht besteht (z. B. wirksame Druckentlastung,
Hautpflege, ausreichende Flissigkeitszufuhr),

Lagern (Flachlagerung, Oberkérperhochlagerung, Bauchlagerung, Beintieflagerung, Bein-
hochlagerung oder Seitenlagerung (30, 90, 135 Grad), ggf. unter Verwendung von Lage-
rungshilfsmitteln),

Mobilitat, Hilfe zur Verbesserung der (im Rahmen der aktivierenden Pflege z. B.: Aufstehen
aus liegender oder sitzender Position in Form von Aufrichten bis zum Stand, Gehen und
Stehen, Treppensteigen, Transfer / Umsetzen, Hinsetzen und Hinlegen, Betten eines immo-
bilen Patienten, Lagern, allgemeine Bewegungsubungen).

siehe PEG, Versorgung bei (Nr. 27)
siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Ist aus medizinischer Sicht eine besondere Lagerungs-
form erforderlich, ist dies auf der Verordnung einer ande-
ren Leistung anzugeben.

Korperpflege beinhaltet:

- Duschen, Baden, Waschen (auch von Augen, Ohren, Nase), Mund-, Zahn-, Lippen-
und Hautpflege, Rasur, Haar- und Nagelpflege,

Kosmetische MalBnahmen im Sinne der Schénheitspflege
sind keine MalRnahmen der hauslichen Krankenpflege.

Die Hornhautpflege mit kiinstlicher Tranenflissigkeit,
z. B. bei fehlendem Lidschluf3 soweit keine Augenerkran-
kung vorliegt, ist eine prophylaktische MaRhahme.
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mal3nahme

- ggf. Pflege einer Augenprothese,

- gof. Mundpflege als Prophylaxe bei abwehrgeschwéchten und/oder im Allgemeinzu-
stand stark reduzierten Patienten,

- An-und/oder Auskleiden (Vorbereiten individueller Kleidung, Hilfe beim An- und Aus-
ziehen der Kleidung, von Stitzstrimpfen; von Antithrombosestrimpfen, von konfektio-
nierten / teilkonfektionierten / mafgefertigten Bandagen, von Kompressionsstrimpfen
der Kompressionsklasse |, das An=dnd Ablegen von Prothesen, von Orthesen, von
Stitzkorsetts, von Bruchbé&ndernetc.),

gegebenenfalls einschlieBlich

pflegerische Prophylaxen¥(pflegerische MalRnahmen zur Vorbeugung von Kontraktur, Obsti-
pation, Parotitis, Pneumonie, Soor, Thrombose, Hornhautaustrocknung, Intertrigo),
Dekubitusprophylaxeswenn Hautdefekt noch nicht besteht (z. B. wirksame Druckentlastung,
Hautpflege, ausreichende Flissigkeitzufuhr),

Lagern (Flachlagerung, Oberkérperhochlagerung, Bauchlagerung, Beintieflagerung, Bein-
hochlagerung, ader Seitenlagerung (30, 90, 135 Grad), ggf. unter Verwendung von Lage-
rungshilfspuitteln),

Mobilitat, Hilfe zur Verbesserung der (im Rahmen der aktivierenden Pflege z. B.: Aufstehen
aus liegender oder sitzender Position in Form von Aufrichten bis zum Stand, Gehen und
Stehen, Treppensteigen, Transfer / Umsetzen, Hinsetzen und Hinlegen, Betten eines immo-
bilen Patienten, Lagern, Allgemeine Bewegungsibungen).

Gabe von Augentropfen/—salben siehe Medikamentenga-
be (Nr. 26)

Die Augenspllung ist eine &rztliche Leistung.

Zu Kompressionsstrumpfen ab Klasse Il siehe Verbénde
(Nr. 31)

Ist aus medizinischer Sicht eine besondere Lagerungs-
form erforderlich, ist dies auf der Verordnung einer ande-
ren Leistung anzugeben.

Hauswirtschaftliche Versorgung beinhaltet:

Besorgungen (auch von Arzneimitteln), Bettwasche wechseln, Einkaufen, Heizen, Geschirr
spulen, Millentsorgung, Mahlzeitenzubereitung (auch Diat), Waschepflege, Reinigung der
Wohnung (Unterhalts- ggf. Grundreinigung).
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Leistungen der Behandlungspflege

Pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hilfen bei der Mobilitét sind Bestandteil der verordneten Leistungen in dem Umfang, wie sie zur Wirksamkeit der verordneten Leistungen
notwendig sind, auch wenn die Haufigkeit, in der sie nach MaRgabe derndividuellen Pflegesituation erbracht werden missen, von der Frequenz der verordneten Pflegeleis-
tungen abweichen. Die allgemeine Krankenbeobachtung ist Bestandteiljeder einzelnen Leistung der h&duslichen Krankenpflege und von daher nicht gesondert verordnungsfa-
hig.

Nr. |Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme

6. Absaugen

- Absaugen der oberen Luftwege

Bei hochgradiger Einschrankung der Fahigkeitzum Abhusten / der bronchialen Selbstreini-
gungsmechanismen z. B. bei schwerer Emiphysembronchitis, Aids, Mukoviszidose, beatme-
ten Patienten.

- Bronchialtoilette (Bronchiallavage)
Therapeutische Spilung der Bronchien bei intubierten / tracheotomierten Patienten z. B. mit
physiologischer Kochsalzl8supg) ggf. unter Zusatz von Sekretolytika.

7. Anleitung bei der Behamdlungspflege in der Hauslichkeit Der Patient, sein Angehdriger oder eine andere Person Bis zu 10 x Anleitung
wird verordnungsfahig
Beratung und Kontrolle des Patienten, Angehdriger oder anderer Personen in der Hauslich-
keit bei Unfahigkeit,zor Durchfiihrung der MalRnahmen und vorhandenem Lernpotential - in der Durchfihrung einer MaBnahme angeleitet bzw.
(z. B. Blutzucketkantrolle). unterstitzt und
- im Hinblick auf das Beherrschen einer Mal3nahme
kontrolliert,

um die MalRnahme dauerhaft selbst durchfiihren oder
dauerhaft Hilfestellung bei der eigenstandigen Durchfuh-
rung der MalRnahme geben zu kdnnen.

8 Beatmungsgerat, Bedienung und Uberwachung des

Anpassung und Uberpriifung der Einstellungen des Beatmungsgerites an Vitalparameter
(z. B. Atemgase, Herzfrequenz, Blutdruck) auf Anordnung des Arztes bei beatmungspflichti-
gen Erkrankungen (z. B. hohe Querschnittslahmung, Zustand nach Schadel-Hirntrauma);
Uberpriifung der Funktionen des Beatmungsgerates, ggf. Austausch bestimmter Teile des
Gerétes (z. B. Beatmungsschlauche, Kaskaden, O,-Zellen).

9. Blasenspilung Blasenspulungen sind nur verordnungsfahig bei durch- Bis zu 3 Tage
fluBbehinderten Dauerkathetern infolge Pyurie oder Blut-
Einbringen einer L6ésung unter sterilen Kautelen mittels Blasenspritze oder Spulsystem koageln.
durch einen Dauerkatheter in die Harnblase, Beurteilen der Spulflissigkeit. Bei Blasenspulungen sind Blaseninstillationen Bestandteil

der Leistung und nicht gesondert verordnungsféhig.
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien

r:Q\ Stand: 11.06.2008

Nr. |Leistungsbeschreibung \ 9/ Bemerkung Dauer und Haufigkeit
('Q der MaRnahme

% siehe Instillation (Nr. 20)
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme

10.

Blutdruckmessung

bei Erst- und Neueinstellung eines Hypertonus (= 160 mmHg.§ystolisch und/oder > 95
mmHg diastolisch).

24-h-Blutdruckmessungen mittels Dauermessgerat sind
keine Leistung der hauslichen Krankenpflege.

Die Haufigkeit der Blutdruckmessung erfolgt nach MaR3ga-
be des arztlichen Behandlungsplanes in Abhangigkeit der
arztlich verordneten Medikamententherapie.

Bis zu 7 Tage

11.

Blutzuckermessung

Ermittlung und Bewertung des Blutzuckergehaltes*kapillaren Blutes mittels Testgerat (z. B.
Glucometer)

e Dbei Erst- und Neueinstellung eines Diabetes (insulin- oder tablettenpflichtig)
e bei Fortsetzung der sog. Intensivierten Insulintherapie

Routinemé&Rige Dauermessungen sind nur zur Fortset-
zung der sog. Intensivierten Insulintherapie verordnungs-
fahig.

Bei der Folgeverordnung ist der HbA 1c — Wert zu bertick-
sichtigen.

Nur verordnungsféhig bei Patienten mit

- einer so hochgradigen Einschréankung der Sehfahig-
keit, dass es ihnen unmdglich ist, das kapillare Blut zu
entnehmen, auf den Teststreifen zu bringen und das
Messergebnis abzulesen oder

- einer so erheblichen Einschrankung der Grob- und
Feinmotorik der oberen Extremitéaten, dass sie das
kapillare Blut nicht entnehmen und auf den Teststrei-
fen bringen kénnen oder

- einer so starken Einschrankung der kdrperlichen
Leistungsféhigkeit, dass sie zu schwach sind, das ka-
pillare Blut entnehmen und auf den Teststreifen brin-
gen zu kdnnen (z. B. moribunde Patienten) oder

- einer starken Einschrénkung der geistigen Leistungs-
fahigkeit oder Realitatsverlust, so dass die Complian-
ce bei der Diagnostik nicht sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhandener Fahig-
keit, die Leistung zu erlernen oder selbstandig durch-
zufuhren.

Dies mul aus der Verordnung hervorgehen.

Die Haufigkeit der Blutzuckermessung erfolgt nach Mal3-
gabe des arztlichen Behandlungsplanes in Abh&ngigkeit
der arztlich verordneten Medikamententherapie.

Bis zu 4 Wo.
Bis zu 3 x tagl.

12.

Dekubitusbehandlung

Verordnungsvoraussetzungen:

Bei der Verordnung ist der Dekubitus (Lokalisation, Grad,
Grof3e) sowie die bereits vorhandene technische Ausstat-
tung zur Druckentlastung zu beschreiben. Im Pflegeproto-
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme

- Mindestens oberflachlicher Hautdefekt, evtl. Blasenbildung

- Versorgung durch Wundreinigung/ Wundverbande (z. B. Feuchtvers
band, Hydrokolloidverband, Hydrogelverband)

- wirksame Druckentlastung

koll sind der Lagerungszeitpunkt, die Lagerungsposition
sowie die durchgefuhrte Wundbehandlung zu dokumentie-
ren.

Ziel der Dekubitusbehandlung ist die Wundheilung. Die
Erstverordnung ist in Abh&ngigkeit von Art und Umfang
des Dekubitus bis zu 3 Wochen auszustellen. Vor der
Folgeverordnung hat der Verordner das Pflegeprotokoll
auszuwerten und prognostisch einzuschétzen, ob die
Dekubitustherapie unter ambulanten Bedingungen zum
Ziel fuhren kann. Die Frequenz der Druckentlastung richtet
sich nach dem Fortgang der Wundheilung

(z. B. alle 2 Stunden).

Die Lagerung von Dekubituspatienten soll nach Méglich-
keiten - ggf. nach Anleitung - von Angehdérigen tibernom-
men werden.

Zur Dekubitusbehandlung ist der Verbandwechsel Be-
standteil der Leistung und nicht gesondert verordnungsfé-
hig.

13.

Drainagemy{uberprifen von, Versorgen

Ubegpriiten von Lage, SekretfluR sowie von Laschen, Wechseln des Sekretbehalters.

1-2 x tagl.

14.

Eimtauf / Klistier / Klysma / digitale Enddarmausraumung

bei Obstipation, die nicht anders zu behandeln ist.

Das dafir erforderliche Mittel ist nicht zu Lasten der GKV
verordnungsfahig; Ausnahme: bei Tumorleiden, bei Mega-
kolon, bei Divertikulose, bei Divertikulitis, bei neurogenen
Darmlahmungen, bei phosphatbindender Medikation bei
chronischer Niereninsuffizienz, vor diagnostischen Eingrif-
fen.

Einlauf / Klistier / Klysma
bis zu 2 x wochentlich

digitale Enddarmausréu-
mung als einmalige Leis-
tung

15.

Flussigkeitsbilanzierung

Messung der Ein- und Ausfuhr von Flussigkeiten mit kalibrieten Gefa3en, ggf. inkl. Ge-
wichtskontrolle, ggf. inkl. Messung von Bein- und Bauchumfang zur Kontrolle des Fliissig-
keitshaushaltes bei dessen beginnender Dekompensation.

RoutinemaRige Flissigkeitsbilanzen sind nicht verord-
nungsfahig. Diese Leistung erstreckt sich jeweils {ber
24 Stunden und ist als eine Leistung anzusehen. Ergeb-
nisse sind geman arztlichem Behandlungsplan zu wirdi-
gen, Verlaufsprotokolle sind immer zu fiihren und durch
den Arzt auszuwerten. Sie ist nur gesondert verordnungs-
fahig, wenn keine Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und /
oder beim Ausscheiden erbracht wird.

1 x tagl.,
bis zu 3 Tage
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr. | Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme
16. |Infusionen,i. v.
Dauer und Menge der
Wechseln und erneutes Anhangen der arztlich verordneten Infasion bei arztlich gelegtem Verlaufsbogen erforderlich. Dosierung streng nach
peripheren oder zentralen i. v.-Zugang oder des arztlich punktierten Port-a-cath zur Flissig- Maf3gabe der Verordnung
keitssubstitution oder parenteralen Erndhrung, Kontrolle deraufgeschwindigkeit (ggf. per Die i. v. Medikamentengabe, die vendse Blutentnahme des Préaparates.
Infusionsgerat) und der Fullmenge, Durchspilen des Zuganges nach erfolgter Infusionsga- | sowie die arterielle, intrathekale und subcutane Infusion
be, Verschlul des Zuganges. sind keine Leistungen der hauslichen Krankenpflege.
17. |Inhalation Dauer und Menge der
Dosierung streng nach
Anwendung von &rztlich verordneten Medikam@enten, die mittels verordneter Inhalationshil- Mal3gabe der Verordnung
fen (geman Hilfsmittelverzeichnis) als Aeresol oder als Pulver uber die Atemwege inhaliert des Praparates.
werden.
18. |Injektionen
- v Die i. v. Injektion ist eine &rztliche Leistung.
- .m.

Aufziehen, Dosieren,und\Einbringen von arztlich verordneten Medikamenten

- s.cC.
Aufziehen, Dosieren und Einbringen von &rztlich verordneten Medikamenten

Die s. c. Injektion ist nur verordnungsfahig bei Patienten

mit

einer so hochgradigen Einschréankung der Sehfahig-
keit, dass es ihnen unmdglich ist, die Injektion aufzu-
ziehen, zu dosieren und fachgerecht zu injizieren
oder

einer so erheblichen Einschréankung der Grob- und
Feinmotorik der oberen Extremitaten, dass sie die In-
jektionen nicht aufziehen, dosieren und fachgerecht
injizieren k6nnen oder

einer so starken Einschrénkung der kdrperlichen
Leistungsfahigkeit, dass sie zu schwach sind, die In-
jektion aufzuziehen, zu dosieren und fachgerecht zu
injizieren (z. B. moribunde Patienten) oder

einer starken Einschrénkung der geistigen Leistungs-
fahigkeit oder Realitatsverlust, so dass die Complian-
ce bei der medikamentdsen Therapie nicht sicherge-
stellt ist oder

Dauer und Menge der
Dosierung streng nach
MaRgabe der Verordnung
des Préparates.
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhandener Fahig-
keit, die Leistung zu erlernen oder selbstandig durch-
zufuhren.

Dies mul aus der Verordnung hervorgehen.

Insbesondere bei Insulin- und Heparininjektionen ist vor
der Verordnung dieser Leistung zu prifen, ob eine eigen-
standige Durchfiihrung mit Hilfe eines optimalen PEN/
Fertigspritze (Selbstapplikationshilfe) - ggf. auch nach
Anleitung - mdglich ist.

19.

Injektionen, Richten von

Richten von Injektionen zur Selbstapplikation.

Das Richten der Injektion ist nur verordnungsfahig bei
Patienten mit einer so hochgradigen Einschrankung der
Sehféhigkeit, dass es ihnen unmdglich ist, die Medika-
mente zu unterscheiden oder die Dosis festzulegen.

Dies muf aus der Verordnung hervorgehen.

siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

20.

Instillation

Tropfenweises, Einbringen von arztlich verordneten fliissigen Medikamenten in den Orga-
nismus (Hohlorgane, Kérperhohlen, Kérperéffnungen).

Bei Blaseninstillationen sind Blasenspulungen Bestandteil
der Leistung und nicht gesondert verordnungsfahig.

siehe Blasenspulung (Nr. 9)
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme

21.

Kaltetrager, Auflegen von

Bei akuten posttraumatischen Zustanden, akuten entziindlichen Gelenkerkrankungen, post-
operativen Zustanden.

Das Auflegen eines Kaltetragers ist nur verordnungsfahig

bei Patienten mit

- einer so hochgradigen Einschréankung der Sehfahig-
keit, dass es ihnen unmdglich ist, den Kéltetrager vor-
zubereiten oder

- einer so erheblichen Einschrankung der Grob- und
Feinmotorik der oberen Extremitéten, dass sie den
Kaltetrager nicht vorbereiten und nicht an den Ort
seiner Bestimmung fiihren kénnen oder

- einer so starken Einschrénkung der kdrperlichen
Leistungsféhigkeit, dass sie zu schwach sind, den
Kéltetrager bereiten und an den Ort seiner Bestim-
mung bringen zu kénnen (z. B. moribunde Patienten)
oder

- einer starken Einschréankung der geistigen Leistungs-
fahigkeit oder Realitatsverlust, so dass die Complian-
ce bei der Therapie nicht sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhandener Fahig-
keit, die Leistung zu erlernen oder selbstandig durch-
zufuhren.

Dies mul aus der Verordnung hervorgehen.

Das dafiir erforderliche Mittel ist nicht zu Lasten der GKV
verordnungsféhig (siehe § 34 SGB V).

1- 3 Tage

22.

Kathetes, Versorgung eines suprapubischen

\[€rhandwechsel der Katheteraustrittstelle einschlieBlich Pflasterverband und einschlief3lich
Reinigung des Katheters, Desinfektion der Wunde, ggf. Wundversorgung und Anwendung
arztlich verordneter Medikamente.

siehe Ausscheidung (Nr. 2)
siehe Stomabehandlung (Nr. 28)

Das Abklemmen des Dauerkatheterschlauchs zur Erhal-
tung und Steigerung der Blasenkapazitat ist Bestandteil
der Leistung.

23.

Katheterisierung der Harnblase zur Ableitung des Urins

Einlegen, Entfernen oder Wechseln eines transurethralen Dauerkatheters in die Harnblase.

Einbringen eines transurethralen Einmalkatheters in die Harnblase zur Schulung von Patien-
ten in der sachgerechten Anwendung des Einmalkatheters.

Die Katheterisierung mit dem Ziel der Restharnbestim-
mung sowie das Einlegen und Wechseln eines suprapubi-
schen Katheters sind arztliche Leistungen.

siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Die Schulungskatheterisierung ist bei Patienten verord-
nungsfahig, die im Rahmen der vorhergehenden Behand-
lung nicht ausreichend geschult wurden und die Fahigkeit
besitzen, die Selbstkatheterisierung zu erlernen.

Dauerkatheterwechsel
alle 3 - 4 Wochen

max. 5 Tage
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Hausliche Krankenpflege-Richtlinien
Stand: 11.06.2008

Nr.

Leistungsbeschreibung

Bemerkung

Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme

Intermittierende transurethrale Einmalkatheterisierung bei neurogener Blasenentleerungs-
stérung oder myogener chronischer Restharnbildung

Die intermittierende transurethrale Einmalkatheterisie-

rung ist verordnungsfahig, wenn eine andere Methode

der Harnableitung nicht zu besseren Ergebnissen fiihrt

bei Patienten, die wegen

- einer so erheblichen Einschrankung der Grob- oder
Feinmotorik oder

- eingeschrankter Sehfahigkeit oder

- einer so starken Einschréankung der geistigen Leis-
tungsfahigkeit oder eines Realitatsverlusts oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhandener Fahig-
keit

die Katheterisierung nicht erlernen oder nicht selbstéan-

dig durchfuhren kénnen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

24.

Krankenbeobachtung, spezielle

Kontinuierliche Dokumentatidn‘der Vitalfunktionen wie: Puls, Blutdruck, Temperatur, Haut,
Schleimhaut Uber mindestens 24 Std. — in begriindeten Fallen auch weniger - mit dem Ziel
festzustellen, ob die arztliche Behandlung zu Hause sichergestellt werden kann oder ob
Krankenhausbehandlung‘erforderlich ist, einschlie3lich aller in diesem Zeitraum anfallender
pflegerischen Mahahmen.

Die Leistung setzt die permanente Anwesenheit der Pfle-
gekraft Uber den gesamten Versorgungszeitraum voraus.
Sie ist nur begriindet, wenn aufgrund schwerwiegender
akuter Verschlechterung des Krankheitsverlaufs die Kon-
trolle der Vitalfunktionen erforderlich ist und erst aufgrund
des Uber den gesamten Betrachtungszeitraum zu fiihren-
den Verlaufsprotokolls die &rztliche Entscheidung uber die
Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung oder des
Verbleibs zu Hause getroffen werden kann.

Zu dieser Leistung gehdrt auch die dauernde Erreichbar-
keit des Arztes und die laufende Information des Arztes
Uber Veranderungen der Vitalzeichen.

Die allgemeine Krankenbeobachtung ist Bestandteil jeder
pflegerischen Leistung.

1 x pro Verordnung

25.

Magensonde, Legen und Wechseln

Legen und Wechseln einer Verweilsonde durch die Nase / den Mund zur Ableitung des
Magensaftes oder zur Sicherstellung der enteralen Erndhrung, wenn die normale Nah-
rungsaufnahme nicht mehr méglich ist.

siehe Erndhrung (Nr. 3)
siehe Ausscheidungen (Nr. 2)
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Nr. | Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Haufigkeit
der Mallnahme
26. [ Medikamentengabe (aul3er Injektionen, Infusionen, Instillationen, lRhalationen) Die Medikamentengabe ist nur verordnungsféhig bei Pati- | Dauer und Menge der

Richten venjarztlich verordneten Medikamenten, wie z. B. Tabletten, fir vom Arzt be-
stimmte Zeitraume

s /Verabreichen von arztlich verordneten Medikamenten, (z. B. Tabletten, Augen-,

Ohren- und Nasentropfen, Salben, Tinkturen, Lésungen, Aerosole, Suppositorien) fir

vom Arzt bestimmte Zeitrdume
- Uber den Magen-Darmtrakt (auch tiber Magensonde)
- Uber die Atemwege
- Uber die Haut und Schleimhaut
» als Einreibungen bei akuten posttraumatischen Zustanden, akuten entziindlichen

enten mit

- einer so hochgradigen Einschréankung der Sehfahig-
keit, dass es ihnen unmdglich ist, die Medikamente zu
unterscheiden oder die Dosis festzulegen oder

- einer so erheblichen Einschrankung der Grob- und
Feinmotorik der oberen Extremitéten, dass sie die
Medikamente nicht an den Ort ihrer Bestimmung fiih-
ren kdnnen oder

- einer so starken Einschrénkung der kdrperlichen
Leistungsféhigkeit, dass sie zu schwach sind, die Me-
dikamente an den Ort ihrer Bestimmung bringen zu
kénnen (z. B. moribunde Patienten) oder

- einer starken Einschréankung der geistigen Leistungs-
fahigkeit oder Realitatsverlust, so dass die Complian-
ce bei der medikamentdsen Therapie nicht sicher-
gestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhandener Fahig-
keit, die Leistung zu erlernen oder selbstandig durch-
zufuhren.

Dies mul aus der Verordnung hervorgehen.

Das Richten der Arzneimittel erfolgt i.d.R. wochentlich (mit
Ausnahme fliissiger Medikamente wie Sé&fte und Tropfen)
und umfafdt auch die Kontrolle, ob die Medikamente re-
gelmafig eingenommen wurden.

Die Ohrensplilung ist eine arztliche Tatigkeit.

Gelenkerkrankungen, akuten wirbelsdulenbedingten Symptomen, akuten dermatologi-
schen Erkrankungen

als Bad zur Behandlung von Hautkrankheiten mit &rztlich verordneten medizinischen
Zusatzen zur Linderung oder Heilung bei dermatologischen Krankheitsbildern und die
gof. erforderliche Nachbehandlung (z. B. Einreibung mit &rztlich verordneten Salben)

zur Behandlung des Mundes, lokale Behandlung der Mundhdéhle und der Lippen mit

siehe Korperpflege (Nr. 4)

Dosierung streng nach
MaRgabe der Verordnung
des Préparates.

Bei Folgeverordnungen
ausfuhrliche arztl. Be-
grundung.

Bei Folgeverordnungen
ist die Angabe des Lokal-
befundes erforderlich.
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Nr. |Leistungsbeschreibung Bemerkung Dauer und Haufigkeit
der MaBhahme
arztlich verordneten Medikamenten
» zur Behandlung des Auges, insbesondere bei Infektionen, Yerletzungen, postoperati- | Auch Hornhautbehandlung mittels kiinstlicher Tranenfliis-
ven Zustanden, Glaukom sigkeit aufgrund augenérztlicher Diagnostik.
27. | Perkutane endoskopische Gastrostomie\(PEG), Versorgung bei

Wechsel der Schutzauflage bei PEG; Kontrolle der Fixierung und Durchgéangigkeit, ein-
schlie8lich Reinigung der SondéNDesinfektion der Wunde, ggf. Wundversorgung, und An-
wendung arztlich verordneteryMedikamente

siehe Erndhrung (Nr. 3)
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27a. | Psychiatrische Krankenpflege Nur verordnungsféhig bei bis zu 4 Monate
F00.1 Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spatem bis zu 14 Einheiten pro
) Beginn (Typ 1) Woche
- Erarbeiten _ F01.0 Vaskulare Demenz mit akutem Beginn (abnehmende Frequenz)
der Pflegeakzeptanz (Beziehungsaufbau) FO1.1 Multinfarkt-Demenz
F01.2 Subkortikale vaskulare Demenz
—  Durchfithren F02.0 Demenz bei Pick-Krankheit Der Krankenkasse ist der
von MaRnahmen zur Bewéltigung von Krisensituatignen F02.1 Demenz bei Creuztfeldt-Jakob-Krankheit Behandlungsplan vorzu-
F02.2 Demenz bei Chorea Huntington legen.
F02.3 Demenz bei primarem Parkinson-Syndrom
— Entwickeln F02.4 Demenz bei HIV-Krankheit
kompensatorischer Hilfen bei krankheitsbedingten Fahigkeitsstérungen F02.8 Demenz bei andernorts klassifizierten Krankheits-
bildern

FO04.- Organischem amnestischen Syndrom, nicht durch
Alkohol oder andere psychotrope Substanzen be-
dingt
F06.0 Organischer Halluzinose
F06.1 Organischer katatoner Stérung
F06.2 Organischer wahnhafter Stérung
F06.3 Organischer affektiver Stérungen
F06.4 Organischer Angststorung
F06.5 Organischer dissoziativer Stérung
F06.6 Organischer emotional labiler Stérung
FO07.0 Organischer Personlichkeitsstérung
FO07.1 Postenzephalitischem Syndrom
FO07.2 Organischem Psychosyndrom nach Schéadelhirn-
trauma
F20.- Schizophrenie
F21.- Schizotyper Stérung
F22.- Anhaltender wahnhafter Stérung
F24.- Induzierter wahnhafter Stérung
F25.- Schizoaffektiver Stérung
F30.- Manischer Episode
F31.- Bipolarer affektiver Stérung mit Ausnahme von:
F31.7 - F31.9

F32.- Depressiver Episode mit Ausnahme von:
F32.0, F 32.1und F 32.9

F33.- Rezidivierender depressiver Stérung mit Aus-
nahme von: F33.0, F 33.1, F 33.4, F 33.8 und
F33.9

F41.0 Panikstérung,
auch wenn sie auf sozialen Phobien beruht

F41.1 Generalisierter Angststdrung
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wenn

daraus resultierend eine oder mehrere der folgenden

Fahigkeitsstérungen in einem Malf3 vorliegen, dass das

Leben im Alltag nicht mehr selbstandig bewaltigt oder

koordiniert werden kann und das Krankheitsbild durch

Medikamentengaben allein nicht ausreichend therapiert

werden kann:

- Stdrungen des Antriebs oder der Ausdauer oder der
Belastbarkeit in Verbindung mit der Unfahigkeit der
Tagesstrukturierung oder der Einschrankung des pla-
nenden Denkens oder des Realitdtsbezugs

- Einbul3en bei
- der Kontaktfahigkeit,

- den kognitiven Fahigkeiten wie Konzentration,
Merkfahigkeit, Lernleistung und problemlésendes
Denken,

- dem Zugang zur eigenen Krankheitssymptomatik,

dem Erkennen und Uberwinden von Konfliktsituationen

und Krisen

28. | Stomabehandlung
Bei Anus-praeter und Urostoma siehe Ausscheidungen
Desinfektion der \WWande, Wundversorgung, Behandlung mit &rztlich verordneten Medika- (Nr. 2)
menten, Verbandwechsel und Pflege von kiinstlich geschaffenen Ausgangen (z. B. Urost- siehe Katheter, Versorgung eines suprapubischen (Nr. 22)
oma, Anus;praeter) bei akuten entziindlichen Veranderungen mit Lasionen der Haut siehe PEG, Versorgung bei (Nr. 27)
Bei Trachostoma siehe Trachealkantle, Wechsel und
Pflege (Nr. 29)
29. | Trachealkanile, Wechsel und Pflege der
Herausnahme der liegenden Trachealkanile, Reinigung und Pflege, ggf. Behandlung des
Stomas, Einsetzen und Fixieren der neuen Trachealkanile, Reinigung der entnommenen
Trachealkanile.
30. [Venenkatheter, Pflege des zentralen
Die notwendige Inspektion der Punktionsstelle ist Be- 1 — 2 x wochentlich bei
Verbandwechsel der Punktionsstelle grundsatzlich mit Transparentverband, Verbandwech- | standteil der allgemeinen Krankenbeobachtung. Transparentverband
sel des zentralen Venenkatheters, Beurteilung der Einstichstelle (einschlie3lich i. v. Porth-a-
cath).
31. |Verbande

- Anlegen und Wechseln von Wundverbanden
Anlegen, Wechseln von Verbanden, Wundheilungskontrolle, Desinfektion und Reini-
gung (auch Wundreinigungsbad), Spilen von Wundfisteln, Versorgung von Wunden un-
ter aseptischen Bedingungen

Lokalisation und Wundbefund sind in der Diagnose an-
zugeben.

Das ,Uberprifen von Drainagen* ist Bestandteil der Leis-
tung und nicht gesondert verordnungsfahig.
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Anlegen eines Kompressionsverbandes (z. B. nach Putéx, Fischer-Tubinger) / auch
An- und Ausziehen von Kompressionsstriimpfen / -stcumpfhosen der Kompressi-
onsklassen Il bis IV

Bei mobilen Patienten zur Abheilung von Ulceraszdi¥nterstiitzung des vendsen Riick-
flusses und Lymphabflusses

Anlegen von stlitzenden und stabilisierenden Verbéanden
zur unterstutzenden Funktionssicherung der Gelenke z. B. bei Distorsion, Kontusion,
Erguss

Wundschnellverbande (z. B. Heftpflaster, Abpolsterung,
Spruhverband) sind keine Leistung der hauslichen Kran-
kenpflege.

Der Kompressionsverband ist verordnungsfahig, wenn aus

anatomischen Griinden angepal3te Kompressionsstrimpfe

nicht moglich sind.

Das An- und Ausziehen von Kompressionsstrimpfen/

Kompressionsstrumpfhosen ist nur verordnungsfahig bei

Patienten mit

- einer so erheblichen Einschrankung der Grob- und
Feinmotorik der oberen Extremitaten, dass sie die
Kompressionsstrumpfe/Kompressionsstrumpfhosen
nicht fachgerecht anziehen kdnnen oder

- einer so starken Einschrankung der kdrperlichen
Leistungsfahigkeit, dass sie zu schwach sind, die
Kompressionsstriimpfe/Kompressionsstrumpfhosen
fachgerecht anziehen zu kénnen (z. B. moribunde Pa-
tienten) oder

- einer starken Einschrénkung der geistigen Leistungs-
fahigkeit oder Realitatsverlust, so dass die Complian-
ce bei der Therapie nicht sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhandener Fahig-
keit, die Leistung zu erlernen oder selbstandig durch-
zufuhren.

Dies mul aus der Verordnung hervorgehen.

Kompressionsstrimpfe/Kompressionsstrumpfhosen sind
ausschlief3lich bei mobilen Patienten indiziert, bei liegen-
den Patienten missen sie ausgezogen werden, da der
hohe Druck zu lokalen Druckschéden fihren kann.
Kompressionsstriimpfe/Kompressionsstrumpfhosen der
Kompressionsklasse |

siehe Korperpflege (Nr. 4)

Der Verbandwechsel eines Ulcus cruris ist daneben nicht
verordnungsfahig.

Jeweils 1 x taglich

Bis zu 2 Wochen
jeweils 1 x taglich
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Sachverzeichnis

Absaugen
Aktivierung

Anleitung in der Hauslichkeit
—  bei der Grundpflege

—  bei der Behandlungspflege

An- und Auskleiden

Anus-praeter, Wechsel des Beutels
Arzneien, Verabreichen von
Atemubungen

Atemwege, Versorgung der

Atmungskontrolle

Augenpflege, auch einer Augenprothese

Augenspilung

Ausscheidungen, Hilfe bei

Baden
Béader, dermatologisch erforderliche

Bandagen, An- und Ablegen

Beatmungsgerat, Bedienung und
Bewegungsubungen
Blasenentleerung

Blasenspiilung

Blutdruckmessung

Blutentnahme, vends
Blutzuckermessung
Bronchialtoilette / Bronchiallavage

Darmentleerung

Dekubitusbehandlung

Dekubitusprophylaxe

Nr. 6

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege

Nr. 1

Nr. 7

Siehe Kdrperpflege (Nr. 4)

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Absaugen (Nr. 6)

Siehe Krankenbeobachtung, spezielle (Nr. 24)
Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Nr. 2

Siehe Stomabehandlung,(Nr. 28)

Siehe Einlauf, Klistier (Nr. 14)

siehe Kathgterisierung der Harnblase (Nr. 23)
SieheKorperpflege (Nr. 4)
Siehé"Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Verbande (Nr. 31)

Nr. 8

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Nr. 9

Siehe Instillation (Nr. 20)

Nr. 10

Siehe Infusionen i. v. (Nr. 16)

Nr. 11

siehe Absaugen (Nr. 6)

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Siehe Einlauf/ Klistier (Nr. 14)

Nr. 12

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
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Drainagen, Uberpriifen von

Duschen

Einlauf / Klistier / Klysma / digitale Enddarmausraumung
Einmalkatheter, transurethral

Einreibung, medizinische

Eisbeutel, Auflegen von
Enddarmausraumung, digitale

Erndhrung

Flussigkeitshilanzierung

Gehen, Hilfe bei

Hauswirtschaftliche Versorgung
Hautkontrolle

Hornhautaustrocknung, Prophylaxe gegen
Infusionen, i. v.

Infusionen, s. ¢

Inhalation

Injektionen i. m.

Injektionen/Infusion intrathekal

Injektionen i. v.

Injektionen s. c.

Injektionen, Richten von

Inkontinenzversorgung
Intermittierender transurethraler Einmalkatheterismus

Intertrigoprophylaxe

Instillation

Kaltetrager, Auflegeh Von
Kammen
Katheter, Versorgung eines suprapubischen

Katheterisierung der Harnblase

Korperpflege

Kérpertemperaturkontrolle

Nr. 13

Siehe Verbéande (Nr. 31)

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Nr. 14

Siehe Katheterisierung der Harnblase (Nr. 23)
Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Kaltetréager (Nr. 21)

Nr. 14

Nr. 3

Nr. 15

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege:
Nr. 5

Siehe Krankenbeobachtung, spezielle (Nr,24)
Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Nr. 16

Siehe Infusionen (Nr. 16)

Nr. 17

Nr. 18

Siehe Infusionen (Nr. 16)

Siehesnjektionen (Nr. 18)

N 18

Nr. 19

Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Siehe Katheterisierung der Harnblase (Nr. 23)
Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Nr. 20

Siehe Blasenspulung (Nr. 9)

Nr. 21

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Nr. 22

Nr. 23

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Nr. 4

Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Krankenbeobachtung, spezielle (Nr. 24)
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Kompressionsstrimpfe/ -verband

Kontinenztraining, Toilettentraining
Kontrakturprophylaxe
Krankenbeobachtung, allgemeine

Krankenbeobachtung, spezielle

Krankheitsbedingte Fahigkeitsstérungen, Entwickeln von
kompensatorischen Hilfen bei

Krisensituationen, Durchfiihrung von MalRnahmen zur
Bewaltigung von

Kinstliche Ernahrung

Lagern
Lippenpflege

Magensonde, Legen und Wechseln

Medikamentengabe
Mobilisation
Mobilitat, Hilfe bei

Mundpflege

Nahrungs- und Flussigkeitszufuhr
Nasentropfen / -salbe
Obstipationsprophylaxe
Ohrentropfen/ -spiilung
Orthesen, An- und ablegen
Parenterale Ernéhrung
Parotitisprophylaxe

Perkutane endoskopisché Gastrostomie (PEG),
Versorgung bei

PflegeakzeptanzyErarbeiten der (Beziehungsaufbau)
Pneumonieprephylaxe
Port-a-cath

Prophylaxen, pflegerische

Prothesen, An- und Ablegen
Pulskontrolle

Psychiatrische ambulante Krankenpflege

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Verbande (Nr. 31)
Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Beschreibung Grundpflege/ Behandlungspflege
Nr. 24

Siehe Psychiatrische Krankenpflege (Nr. 27a)

Siehe Psychiatrische Krankenpflege (Nr. 27a)

Siehe Ernahrung (Nr. 3)

Siehe Infusionen i.v. (Nr. 16)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Kdorperpflege (Nr. 4)

Nr. 25

Siehe Erndhrung (Nr. 3)

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Nr. 26

Siehe Beschreibung, Grupdpflege / Behandlungspflege
Siehe Beschreiburg,Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Mgdikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Ernahrung (Nr. 3)

Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Infusionen i. v. (Nr. 16)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege

Nr. 27

Siehe Psychiatrische Krankenpflege (Nr. 27a)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Infusionen i. v. (Nr. 16)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Dekubitusbehandlung (Nr. 12)

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Krankenbeobachtung, spezielle (Nr. 24)

Nr. 27a
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Rasieren
Reaktivierung/ Bewegungsiibungen
Sauerstoff, Verabreichen von

Sondennahrung, Verabreichen von

Soorprophylaxe

Stomabehandlung

Stutzkorsett/ -strumpfe , An- und Ablegen
Temperatur, Messung der
Thermotherapeutische MaBnahmen
Thromboseprophylaxe

Trachealkanile, Wechsel und Pflege der
Uberwachen und Bedienung med. Gerate
Urinal anlegen und Entfernen
Venenkatheter, Pflege des zentralen
Verbande

Vitalzeichenkontrolle

Waschen

Wund- und Fisteldrainagen

Wunden, Behandeln und Pflege
Wundschnellverbande

Zahnpflege

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege
Siehe Beatmungsgerat, Bedienen und (Nr. 8)

Siehe Ernahrung (Nr. 3)

Siehe PEG, Versorgung bei (Nr. 27)

Siehe Medikamentengabe (Nr. 26)
Siehe Beschreibung Grundpflege / Behandlungspflege

Nr. 28

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Siehe Katheter, Versorgung eines suprapubischen (Nr. 22)
Siehe PEG, Versorgung bei (Nr. 27)

Siehe Trachealkanule, Wechsel und Pflege (Nr. 29)
Siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Krankenbeobachtung, spezielle (Nrg#24)

Siehe Kaltetrager (Nr. 21)

Siehe Beschreibung Grundpflegey/ Behandlungspflege
Nr. 29

Siehe Beatmungsgderat, Bedienen (Nr. 8)

Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Nr. 30

N, G

Siehe Krankenbeobachtung, spezielle (Nr. 24)

siehe Korperpflege (Nr. 4)

Siehe Verbande (Nr. 31)

Siehe Drainagen, Uberpriifen von (Nr. 13)
Siehe Verbande (Nr. 31)

Siehe Verbande (Nr. 31)

Siehe Korperpflege (Nr. 4)

32




	Richtlinien 
	Inhaltsverzeichnis
	I. Grundlagen
	II. Ziele der häuslichen Krankenpflege
	III. Verordnung der häuslichen Krankenpflege
	IV. Dauer der Verordnung häuslicher Krankenpflege 
	V. Genehmigung von häuslicher Krankenpflege
	VI. Zusammenarbeit mit Pflegediensten/Krankenhäusern
	VII. Information der Vertragsärzte
	VIII. Inkrafttreten
	Vorbemerkungen



	Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung
	Anleitung bei der Grundpflege in der Häuslichkeit
	- Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr, Hilfe bei
	Leistungen der Behandlungspflege
	Absaugen 
	Anleitung bei der Behandlungspflege in der Häuslichkeit
	Beatmungsgerät, Bedienung und Überwachung des 
	Blasenspülung
	Blutdruckmessung
	Blutzuckermessung
	Dekubitusbehandlung 
	Drainagen, überprüfen von, Versorgen
	Einlauf / Klistier / Klysma / digitale Enddarmausräumung
	Inhalation
	Injektionen
	Injektionen, Richten von
	Instillation
	Katheter, Versorgung eines suprapubischen
	siehe Ausscheidung (Nr. 2)
	siehe Stomabehandlung (Nr. 28)

	Katheterisierung der Harnblase zur Ableitung des Urins
	Krankenbeobachtung, spezielle
	Magensonde, Legen und Wechseln
	Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG), Versorgung bei

	Psychiatrische Krankenpflege 
	 Erarbeiten der Pflegeakzeptanz (Beziehungsaufbau)
	 Durchführen von Maßnahmen zur Bewältigung von Krisensituationen
	 Entwickeln kompensatorischer Hilfen bei krankheitsbedingten Fähigkeitsstörungen
	Stomabehandlung
	Trachealkanüle, Wechsel und Pflege der
	Venenkatheter, Pflege des zentralen
	Verbände
	- Anlegen und Wechseln von Wundverbänden
	Sachverzeichnis

